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Fragen des sozialen, wirtschaftlichen und politischen Lebens
Das Familienrecht einträchtigung un Zerstörung bewahren Die Stellung-

nahme schließt INITt der Feststellung, daß die EK  —der sowjJetischen Besatzungszone dem Gesetzentwurtf wesentliıchen Punkten ıcht —
Das „Gesetz über den Multter- un Kinderschutz un die StimMmmMmen könne, esonderen deshalb weıl das Gesetz
Rechte der Frau  D Vo September 950 sah bereits eine anstrebe, auch das Ehe- unFamilienleben unter politische
grundlegende Umgestaltung des Famıilienrechts für die Kontrolle stellen
SowJjetzone VOr Die zuständigen Mınıiısteri:en erarbei-

entsprechenden Entwurt (Mınısteriıum der Der sowjetzonale Gesetzentwurf
Justız Hauptabteilung Gesetzgebung 3450/2 Er enthält wesentlich WENISCI Bestimmungen als die eNt-
901/50), der allerdings nıcht der Oftentlichkeit ZUgangSg- sprechenden Bereiche BGB und westdeutschen Re-
lıch vemacht wurde, insotern aber VO  s Bedeutung Wafl, yjerungsentwurf An den Anfang sınd den $ W Z2A
weıl die Grundsätze aufzeigte, nach denen der Grundsätze vestellt die den Geist des Gesetzes verdeut-Pa lıchen S1e lautenZwischenzeıit Abwandlung mafßgeblicher Bestimmun-
CNn des BGB, des Ehegesetzes un des Jugendwohlfahrts-

das Famıili:enrecht ı der SowJetzone praktiziert
wurde. „Das Familiengesetzbuch der Deutschen Demokratischen

Republik regelt die persönlichen Beziehungen und dieBewufßt den Zusammenhang MItTt den westdeutschen
Bemühungen dıe Anpassung des geltenden Rechtes Vermögensverhältnisse zwıschen Ehegatten, zwıschen El-e LEr Kındern un: anderen Verwandten, zwıschen Vor-den Grundsatz der Gleichberechtigung VO  e} Mann un mund und Mündel MItLt dem Zıele der Entwicklung un:Tau veröftentlichte die „Neue Justiz“ 1954

BUEn Entwurt des Familıengesetzbuches In Festigung der Famiılie und der Erziehung der Kinder
Sonderheft 1ST dieser Entwurf der breiten Oftent- (jeiste der Demokratie, des Soz1alısmus, des Patrıotismus

und der Völkergemeinschaftlichkeit ı derSowjetzonezurallgemeinen Diskussion unter-breitet. Darüber hinaus hat das sowjetzonale Justizministe- e 2
1U1I1 die Veröftentlichung des Gesetzentwurtes ZUuU An- Die Fhe 1SE 100e tür das Leben gyeschlossene Gemeinschaftlaß z  MM den westdeutschen Justizminıster zwischen Mann un Frau, die, gegründet auf Gleich-Gedankenaustausch über die Gestaltung deutschen
Familienrechtes autzutordern. ach Mitteilung 1 berechtigung, gENSEILISEC Liebe un: Achtung, der ZC-

C1NSamen Entwicklung der Ehegatten un: der ErziehungBulletin der Bundesregierung VOIN 19 1954 blieb diese der Kinder dientAufforderung unbeantwortet, weiıl INa  D} onn der Auf-
fassung WAafr, „da{fß das volksfremde Recht, das FGB 63
SsSCINECN Niederschlag gefunden hat, das Gefüge der deut- Die volle Gleichberechtigung der Geschlechter annn NUur
schen Famiıilie gefährdet“. durch dıe Mitarbeit der Frau ı Staat, Wirtschaft un auf
Auch die beiden christlichen Kirchen wurden allen anderen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens VeTr-
Stellungnahme aufgefordert Der Bischof VO  w Berlin, Wals wirklicht werden Deshalb o1bt dieses (‚esetz der Tau
helm Weskamm, hat grundsätzlichen Erklärung der Famiıulie 1E Stellung, die iıhr Recht autf Berufsaus-
auf die nach der Aufftassung der katholischen Kırche be- bildung un: Berufsausübung MIL ihren Pflichten als Ta
denkliche wirtschaftliche un vesellschaftliche Funktions- und Mutter Übereinstimmung bringt
betrachtung VO  w Ehe un Famılie und ıhre Eınbeziehung

die staatlıche Rechtssphäre ohne Berücksichtigung der S4
einzelnen Persönlichkeit, insbesondere der verheirateten Die Sorge für die Kınder 4ST: iıcht NUur das echt der
Frau, hingewiesen Der Berliner Bischof hat siıch VOTL- Eltern, sondern zugleich iıhre Pflıcht gegenüber dem Staat,behalten, Eınzelheiten des Gesetzentwurtes nöch CTSAaN- der Gesellschaft un den Kındern Dıiıe Eltern können ihre
zend behandeln und dabe;i eventuelle Eınwendungen verantwortungsvolle Pflıcht der Erziehung der Kiınder
sSeE1ILeENSsS des Heiligen Stuhles autf Grund allgemeiner Rechts- 1Ur dann voll erfüllen, WwWenn SIE dabei mMI Schule un:
grundsätze un besonderer Vertragsnormen geltend Jugendorganisation CNS zusammenwiırken
machen
Die kirchliche Ostkonferenz der EKD hat inzwiıschen Diese Grundsätze sind die konsequenteWeiterführung des-
ebenfalls ZU Gesetzentwurtf Stellung ä  MM (die SCH, W as schon bisher der SowJetzone 1 Famıilienrecht
Erklärung ISTt abgedruckt der Zeıtschrift „Ehe und praktiziert wurde Während be] richtiger Anwendung
Famailulıie ı un öftentlichen Recht“ 1954, Heft 7aS der Gleichberechtigung durchaus bıllıgenswert erscheıint,

181/83) Die kirchliche Ostkonferenz beson- verdeutlichen die SS un dafß Ehe un Famılıie AUS
deren darauf hın, daß die Mehrheit der deutschen Be- iıhrer vorstaatlichen Ordnung heraus den Staat und die
völkerung Ost und West christlichen Kırche aNSC- marxistische Gesellschaft einbezogen werden Vornehm-
hört Dieser Tatsache werde der vorgelegte Gesetzentwurt lich gilt dıes für die verheiratete Trau Aus der gleichen
nıcht gerecht Nach evangelıschem Verständnis sec1 dıe Ehe Ideologie heraus sind die Ekern nıcht mehr dieM
1E& Ordnung des Gemeinschaftslebens der Menschen, die natürlichen Erziehungsträger ($ Wohl werden Schule
sowohl VO  = den Ehepartnern W 1e auch VO Staat be1 un SONSLIgZEC UOrganısationen als bedeutsamer Hıltsfaktor
seiner Rechtsetzung als gegeben vorgefunden werde Nur bei der Kindeserziehung gelten haben, aber diese stehen

dieser Begrenzung könne der Staat tür den Famılien- nıcht gleichberechtigt neben den Eltern, W 1e
bereich (‚esetze erlassen dem Famıilıenleben die MÖög- der Grundsätze testgelegt wırd ZCWINNT sein ZANZCS
iıchkeit der treien Entfaltung geben un VOL Be- Schwergewicht Zusammenhang MILC den Bestimmun-
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N, die das Eingriflsrecht des Staates in das ‚elterliche Unterhaltspflicht oll NUur bestehen, wenn eın Ehegatte
Erziehungsrecht festlegen $ 44) un die alle Möglichkei- Krankheit, Alter oder Berücksichtigung se1-
ten eröffnen, die Jugend 1n der Sowjetzone auf legalem ner sonstigen Lebensverhältnisse ganz oder teilweıse
Wege ZUur Staatsjugend machen. aufßerstande ISt, sıch selbst unterhalten.

Das eheliche Güterrecht wırd in den Bestimmungen derDas Eherecht ($$ 5—33)) SS zD geregelt. Im Gegensatz zu den Vorschlägen 1m
Der Entwurt beseitigt alle Bestimmungen über das bürger- westdeutschen Güterrecht, der Von der Gütertrennung mMIit
lich-rechtliche Verlöbnis. Fuür Mann un Frau- wird die Ausgleich des Zugewinnes als gyesetzlıchem Güterstand
Ehemündigkeit aut das 18 Lebensjahr festgesetzt. Fın ausgeht, propagılert das FGB i1ne Teil-Errungenschafts-
Aufgebotsverfahren findet nıcht mehr Zur Ehe- gemeinschaft, die billigens-, zumindest erwagenswert ISt.
schließung genugt die Erklärung des Ehewillens CN- Dıiıese Vorschläge haben eshalb zunächst NUur einen be-
über dem Beauftragten des dazu berufenen Staatsorgans. dingten Wert, we1l die vermögensmäßig reale Bindung
Die Hinzuziehung von Zeugen 1St Zur Gültigkeit der der Ehegatten nıcht iıhr Korrelat 1mM personenrechtlichen
Eheschließung ıcht mehr notwendig. Teıl der Fhe als einer wirklichen dauernden Lebens-
Auch die Eheverbote des Ehegesetzes VO 1946 sınd gemeinschaft vorfindet. Im übrigen liegen diese Vor-
eingeschränkt _ ($ /) Als solche werden NUur mehr - schläge 1m Bereıch des Güterrechts auf der oleichen Ebene,
erkannt 1ne bestehende Ehe, die Verwandtschaft ın BC- die 1n den Famıilienrechten der Tschechoslowakei;
rader Linie oderunGeschwistern und Halbgeschwistern, Polens un: der Ausgangspunkt für die (3e=-
die Entmündigung sCch Geıisteskrankheıt, Geistes- staltung der güterrechtlichen Beziehungen der Ehegatten

Warschwäche oder Trunksucht. Wegfallen sollen die Ehehinde-
rungsgründe Ehebruch, die Wartezeıit der geschiedenen Die Aufhebung der Ehe ($$ Z —6ral un VOL allem die Schwägerschaft. Danach wırd es Unter den Aufhebungsgründen spielt die Scheidung eine1mM soWw jetzonalen Recht 1ın Zukunft möglıch se1in, dafß hervorragende Rolle Dıie Scheidungsgründe der SS 47 bıse1in Stiefvater nach dem 'Tod der Ehefrau oder nach der

48 EheG werden durch einen 29 FGB SE T’ZT Es drängtScheidung der Ehe die Stieftochter ehelichen kann_. sıch der Gedanke auf, daß der Betonung, INa  = wolle
die Ehescheidung nıcht erleichtern, bei der vorgeschlagenenDiıe persönlıchen Rechte und Pflichten der Ehegatten ($l e a s ia

Mal wırd die Verpflichtung der Ehegatten Zur ehelichen Gesetzesfassung der Scheidung einer Ehe Tuür und 'Tor
geöfftnet werden. Zunächst verzichtet der Entwurt aufLebensgemeinschaft formal anerkannt, S$1e wırd aber da- jegliches Schuldmoment und baut die Scheidung aut dasmıt praktisch beseitigt, dafß den Ehegatten das Recht

gestanden wiırd, gELrENNTt leben, wWwenn ıhre Ausbildung SOSECENANNLE Zerrüttungsprinz1p auf (vgl EheG). Be-
enkliıch erscheint dazu der Verzicht aut konkrete FEhe-oder ihr Beruf erfordern. Bei der üblıchen Lenkung der scheidungstatbestände. Statt dessen oll 1Ne Ehe geschie-menschlıchen Arbeitskraft durch den Staat un: seıine Or-

Sane esteht damıt die Möglichkeit, unabhängig VO  3 fa- den werden können, „WECNN ernstliche Gründe hierfür
milienrechtlichen Bindungen nach dem Gutdünken des vorliegen und das Gericht durch ine eingehende Unter-

suchung festgestellt hat! daß die Ehe iıhren Sınn für dieStaates und seiner Organe den Autenthaltsort VO  e Ehe- Eheleute, für die Kinder und für die Gesellschaft CD VOI-leuten estimmen.
Die schwierige rage der ehemännlichen Entscheidungs- loren hat“. Unter diesen Voraussetzungen kann das Ge-

richt die Ehe scheiden:vewalt $ 1354 BGB) wiırd ın der Weıse velöst $ FGB), auf übereinstimmenden rag beider Ehegatten,daß alle Angelegenheıten des gemeinschaftlichen Lebens
VO  e den Ehegatten ın beiderseitigem FEinverständnis aut den Antrag eines Ehegatten, auch den Wider-

spruch des anderen, wenn die Folge der Scheidung für denregeln sind. Hiervon ausgenommen sind Entscheidungen anderen Teıl keine unzumutbare Härte-bedeutet und aucheines Eheteils über das Erlernen oder die Ausübung 1nes das Wohl der minderjährigen Kınder einer ScheidungBerutes oder die Ausübung einer gesellschaftlichen Tätıg- nıcht entgegensteht.keit. Damıt werden wiederum familienrechtliche Bindun- Es 1sSt Cerwarten, daß die rage der unzumutbaren
SCH, die siıch AaUus einer vorstaatlichen natürlichen Ord- Härte 1n Zukunft VO  $ den sSOoW jetzonalen Gerichten
Uung ergeben, beseitigt. Im übrigen Sagt der (zesetzent-
wurt nıcht, welche Konsequenzen sıch be1i Nichteinigung sentlıch nach materiellen Gesichtspunkten entschieden

werden wird.der Ehegatten ergeben. Das Sorgerecht über minderjährıige Kinder nach ScheidungVon besonderer Bedeutung, vornehmlich für die Ehe-
frauen, siınd die Bestimmungen über den Unterhalt. Nach der FEhe regelt das Scheidungsgericht nach Anhörung des

Rates des Kreıises. Wenn die Ehe auf übereinstimmendensind die Ehegatten einander Zu Unterhalt VeOr- Antrag beider Ehegatten geschieden werden soll, sSo habenpflichtet. Dıie primäre Unterhaltspflicht des Ehemannes
1St beseitigt. Da ine primäre Haushaltsleitungspflicht die Eltern die Möglichkeit, dem Gericht einen yeme1n-
der Ehefrau nıcht mehr ibt, die VO  a der natürlichen Vorschlag ZUT Regelung der elterlichen orge

unterbreiten.Aufgabenstellung der Ehefrau 1m häuslichen Bereich AausSs-

geht, steht die Unterhaltsverpflichtung der Ehefrau ohne Die Sorgerechtsentscheidung des Gerichts oll ausschließ-
Nuancierung neben der des Mannes. Wıe schon bei den lich dem Wohle des Kindes dienen. Sıe oll möglıchst ine

endgültige Regelung des Sorgerechtes treften.westdeutschen Debatten den 1356 BGB vornehmlıch
von .fürsorgerischen Kreisen betont wurde, 1St damit Von entscheidender Bedeutung 1St FGB über den
befürchten, daß die doppelte Beanspruchung der verhe1i- Unterhalt nach der Scheidung der Ehe. Grundsätzlich ent-

ateten TAau und Multter ZU Schaden der rau un: letzt- £51llt jeder Unterhaltsanspruch gegenüber dem anderen
hıin der Famiılıie sıch uswirken mu Bedeutsam 1St P Ehegatten, auch dann, WCNnNn eindeutig eLwa2 der Ehemann
der testlegt, daß bei getrenntlebenden Ehegatten grund- die Zerrüttung der Ehe verschuldet hat. In Zukunft wird

also für den sowjetzonalen Bereich als NNZ1p geltenätzlich jeder VO.  } iıhnen sıch selbst unterhalten mu ıne
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haben, daß j'ecie géschiedéne TAau ihren ı Unterhélé selbst werden nur .insoweit zugelassen, als s1e SB daraus 3 o
verdienen mußß, WAas ohl kaum ZUr Verminderung der geben, dafß die Eltern nıcht durch Heırat verbunden sind.
Ehescheidungen beitragen wırd. Eıine Einschränkung die- SO tführt das ınd den Namen der Mutter, den diese Z
SCS Prinzıps ‘bringt allerdings 33 der ausnahmsweIıse eIit der Geburt des Kindes hat. Die elterliche Sorge tür
ıne Unterhaltszahlung nach Scheidung der Ehe zuläfßt, das nıchteheliche ınd 1St Sache der Mutltter 67) Der
WECNN der Unterhaltsberechtigte sıch keinen. eigenen Er- Rat des Kreıises hat die Stellung. eines Pflegers; oll VOTL-
werb schaften konnte un: dem anderen Teıl eine weıtere nehmlıiıch die Unterhaltsansprüche den Vater gel-
Unterhaltszahlung zuzumuten ist. O damıiıt tfür die ZC- tend machen. Die Multter 1St der Ausübung der elter-
alterte Ehefrau ıne hinlängliche Sıcherung gyeschaffen Sts lıchen orge gehindert, WeNn sS$1e minderJjahrıg oder Aaus
1St ach den allgemeinen Erfahrungen a2um AARSEN. einem anderen rund 1n der Handlungsfähigkeit be-

schränkt 1St 69) Der Vater hat eın Verkehrsrecht,
Dıiıe Beziehungen 7zzyıschen Eltern und ınd ($$ 355—5 WCNnN un: sSOWeIt die Mutter zustimmt. Vater un: Mut-

ter sind 1ın yleicher Weise Zu Unterhalt des Kındes VOI-Hıer interessiert die Regelung des elterlichen Erziehungs-
un: Sorgerechts. Den Eltern wırd aufgegeben pflichtet. Dıie Unterhaltspflicht geht über das Lebens-

jahr des Kindes, eventuell über die Vollhjährigkeitdas ınd betreuen und tfür se1ine Gesundheit
hinaus.SOrSCN;
Damıt 1St der vormundschaftliche Schutz des westdeut-das ınd einem selbstähdigen und verantwortungs-

bewußten Bürger des demokratischen Staates, der seıne schen Rechts $ 35 ] WG), der alle unehelıchen Kinder der
Amtsvormundschaft des Jugendamtes unterstellt, be-Heımat lıebt und für den Friıeden kämpft, erziehen;
seitigt.dem iınd ine Berufsausbildung geben, die seiınen

Fähirgkeiten entspricht, un aut eine gesellschaftlıch- Zu begrüßen Ist, daß die SOgENANNTE except10 plurium
nützliıche Tätıgkeit vorzubereıten;: des BGB $ 1717 BGB) beseitigt wıird. Dıe Feststellung

das Vermoögen des Kındes seinem Besten VG1= der Vaterschaft erfolgt durch Anerkennung mMIt Zustim-
walten; INUuNns der Mutter oder durch Urteıil auf Klage des Kindes.

das iınd vertreten.
Diese Umschreibung des elterlıchen Erziehungsrechts, 1NSs- Dıiıe O  107 (  0—90

Hıer tällt zunächst auf, da{ß das FGB 1n Zukunft NUurbesondere Zifr und des 38 FGB, 1St iın unmıittelbarer
Beziehung 44 betreffend die Entziehung der elter- och die Adoption VO  5 Minderjährigen zuläßt. Insoweıt
lichen orge sehen. 44 entspricht 1n eLtwa dem 666 tolgt der Entwurt den Artıkeln D 59 des (zesetzes über
BGB, der NUu  n 1n einer bedeutungsvollen Abwandlung Ehe, Famılıe und Vormundschaft der

In den europäischen Adoptionsgesetzen oilt das Prinzıp,tormuliert wiırd. Er bestimmt, daß der Rat des Kreıises,
WEeNN die Eltern die ihnen kraft der elterlıchen orge ob- dafs ıne Adoption den Wıllen der natürlichen Er-
liegenden Pfliıchten verletzen oder WECeNN das Wohl oder ziehungsberechtigten nıcht erfolgen annn 83 FGB sieht
dıe wiırtschaftliıchen Interessen des Kindes AUS anderen die Möglichkeit VOL, auch ohne Zustimmung eınes nıcht-
Gründen gefährdet sınd, die ertorderlichen Anordnungen sorgeberechtigten Elternteıils den Adoptionsvertrag

treften und für ıhre Durchtührung SOrgCcCn hat. Not- bestätigen, „WENN sıch AUS dem bisherigen Verhalten Ci=

talls annn hierbei auch die Trennung des Kındes Aaus der >1bt, dafß diesem Elternteil das Wohl des Kindes gleich-
zültıg 1St un: die Einwilligung oftensichtlich NUur AUusFamılıie und die Unterbringung 1n einer Pflegefamilie

oder iın einem Heım angeordnet werden. Das elterliche bösem Wıiıillen verweıgert“.
Sorgerecht kann 1n diesem Rahmen. auch 1m SANZCH eNLT- Unter den sonstigen Änderungsvorschlägen ISt der in
ZOQEC werden. Oberste Rıchtschnur tür Entscheidungen 69 FEFGB VO  ; entscheidender Bedeutung: Miırt der Adop-

t10N sollen alle AaUuS dem Verhältnis zwiıschen dem iındnach 44 FGB oll] das Kindeswohl se1n. Die Entsche1-
dung über e]ıne Beschränkung des elterlichen Sorgerechts un seinen leiblıchen Verwandten siıch ergebenden Rechte
trifit eine Verwaltungsbehörde un nıcht mehr eın unab- und Pflichten erlöschen. Es handelt sıch hierbei die

familienrechtlichen Beziehungen zwıschen dem ‘ Kind undhängıges Gericht. Damıt hat dıe polıtısch ausgerichtete den leiblichen Verwandten außerhalb der elterlichen (je-Behörde jede Eingriffsmöglichkeit ın das elterliıche Er-
ziehungsrecht, zumal WENN INa  —; berücksichtigt, daß Eın- walt, vornehmlıich die Unterhaltspflicht und das Erb-
oriffe auch unabhängıg VO einem Verschulden der El- recht. i1ne Beseitigung dieser Bindungen würde einen

sittlich nıcht vertretenden Eingrift 1n die natürlichentern möglıch sind.
Entsprechend der Unterhaltsregelung 7zwıschen Ehegat- Beziehungen des Kiındes seinen Verwandten bedeuten.
tCH, die ıne unterschiedliche Behandlung VO  w Mann und Denn das ınd gehört 1U  eD) einmal einer natürlichen Ord-
el vermeıdet, haften auch die Eltern In oyleicher Weiıse Nung und 1St AaUS dieser nıcht absolut treı verpilanz-

barden Kindern tür den Unterhalt. Dies entspricht dem
Prinzıp, daß verheiratete Frauen erwerbstätig seıin sol- Der Gesetzentwurf schweigt sıch über die rage aus, w1e
len Verifügungen über das Vermögen des Kındes, für dıe das relig1öse Bekenntnis eiınes Kindes nach der Adoption

gesichert wird. Insoweıit bestehen 1m BGB fühlbaredie Eltern gemeınsam zuständig sind, bedürfen der (3e=-
Lücken Wır hören also nıchts darüber, ob zwıschen demnehmigung des Rates des Kreıses, WENN der Wert

300 übersteligt. iınd un: dem Annehmenden Bekenntnisgleichheit be-
estehen mu{fß un: ob die AÄnderung des relig1ösen Bekennt-

Das Recht des unehelichen Kindes ($$ 60—74 nN1ISses nach der Adoption durch den Annehmenden .ge-
Tattet 1St oder nıcht.Das FGB spricht NUur noch VO  ; nıchtehelichen Kindern

und vermeidet den Ausdruck „unehelıches Kind“ Das
nichteheliche ınd hat 1m Verhältnis Z Mutter und Sonstige yverwandtschaflliche Beziehungen ($$ 91—98
ZUu außerehelichen Erzeuger und deren Verwandten die Der 1im 1589 Abs BGB festgelegte Grundsatz, dafß

der außereheliche Vater M1t dem ind als ıcht verwandtrechfliche Stellung eines ehelichen Kindes. Abweichungen
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gilt, wird beseitigt. StaCr dessen sagt 91 FGB, „daß nicht umgehen können, schon u Lebzeiten durch testa-
Personen, deren eine von der anderen abstammt, 1n C mentarische Anordnungen die Ernennung eines bekennt-
rader Linie verwandt sind“. nısgleichen Vormundes sichern.
Be1 den verwandtschaftlichen Unterhaltsbestimmungen Die Tätigkeit un Eıgnung des Vormundes wird durch
wırd der 1m BGB zugrundegelegte Begriff „standes- den Rat des Kreises überwacht 114 FGB) Bej (Je-
mälßıg“ durchweg durch „angemessen“ ersSeizZt In der fährdung des Mündels oder seiner Interessen hat dieser

4Reihenfolge der Unterhaltsverpflichteten werden Vater unverzüglıch einzuschreiten. Ist der Vormund aut Vor-
und Multter bzw väterliche un mütterliıche Verwandte schlag einer gesellschaftlichen Organısatıon bestellt WOTL- &ra 1R W  X>als jeweıls zleiche Verwandtschaftsgrade einander gleich- den, hat diese die gesellschaftliche Pflicht, die Tätıg-

keit des Vormundes beobachten un unterstutzen.gestellt.
Sehr weit geht I FGB, der dem Rat des Kreises dasVormundschafl UuN Pflegschaft ($$ 99—135) Recht 1bt, AaUuSs erzieherischen Gründen jederzeit die

Der Kreıis der un Vormundschaft stehenden Personen Unterbringung des Mündels ın einer zeeigneten Pflege-
wird dadurch wesentlich eingeschränkt, daß nach dem — amılie oder 1n einem Heım nzuordnen. 1ine Entlas-
w jetzonalen echt die unehelichen Kınder nıcht mehr SUunNns des Vormundes kann erfolgen, WEeNnNn dieser durch
unVormundschaft stehen. Dıie Vormundschaft über Min- pflichtwidriges Verhalten das Wohl oder die Interessen
derjährige beschränkt sıch daher in der Regel auf oll- des Mündels gefährdet oder sıch on als ungee1gnet A
walsen un Kınder, deren Personenstand nıcht ermi1t- WEISt 115 FGB)
teln 1St. 101 FGB schränkt den Kreıis der 1n 1776 BGB Unter den Bestimmungen über die Pflegschaft 1St. VO  w Be-
Z Vormundschaft berutenen Personen wesentlich 1N. deutung, daß die Pflegschaft ZUr Sıcherung der relig1ösen
Von diesen 1St NUur der VO den Eltern oder einem Eltern- Erziehung ($$ 1801/1809 BGB) beseitigt 1St.
teıl durch Testament Benannte übriggeblieben. Der Rat Im gesehen, 1St der Familiengesetzentwurf der
des Kreises als Vormundschaftsbehörde kann 1n allen üb- Sowjetzone neben einigen billızenswerten Vorschlägen in
rigen Fällen nach eigenem Gutdünken den Vormund AUS- seiner grundlegenden Konzeption ohl schwerlich mi1t
suchen. Hierbei soll sıch des Rates gesellschaftlıcher der natürlichen Ehe- und Familienordnung 1n Einklang
Organısationen bedienen ($ 101 Abs FGB) 1779 bringen. Er geht VO  3 einer eın menschlichen Konzep-
BGB Be1 der Auswahl des Vormundes 1St auf das t10N der Famılie AaUSs und beseitigt alles, W as dem Aat-

Religionsbekenntnis des Mündels Rücksicht neh- lichen Gesetzgeber durch die yöttlıche Schöpfungsordnung
DEn 1st beseitigt. Christliche Eltern werden daher zwingend vorgeschrieben ISt.

Aus der Ökumene
Stoffüberlastung, andere, die j'eweils für JCVerantwortung tür Heil und Gerechtigkeit den Delegierten drei Konfterenzen nebeneinander vorsah,

Praktische Probleme der Konfterenz VO Evanston grenzte „babylonische Konfusion“, daß auch Ken-
ner nıcht imstande BEWESCH seıen, sich einen ÜberblickBerufene Mitglieder und Verteidiger des Weltrates der über das verschaffen, W 4As geschah. Dazu kam 1neKırchen haben schwer, über die Vollversammlung

Evanston eın rundes un befriedigendes Urteil abzu- Publizität VO  3 600 anwesenden Journalisten und Photo-
graphen, die jedes Wort, jedes Lächeln un: jedes Krisen-yeben, Ww1e sich AUS den zahlreichen Kommentaren 1UN- Zzeichen testhijelten un einen fühlbaren ruck aut diemehr erg1bt. Die führenden Organe des deutschen Luther-

Lums schweigen sich, vielleicht Aus Enttäuschung über Verhandlungen ausübten vielleicht auch einen heil-
manche Prozeduren der Konftferenz, über deren Ergebnisse Druck, beieinanderzubleiben. Die Selbstverständ-

lichkeıit, MIt der INa  } 1n Evanston annahm, daß der Herr-bisher fast völlig AUS,. Eın bewährter theologischer
Pionier der Gkumenischen ewegung w1e der Anglokatho- ZOLL englisch redet, 1ın westlichen Begriffen denkt und NOLT-

£alls über theologische Kapitalfragen durch Mehrheit EeNt-lik Ramsay, Jjetzt Bischof von Durham, erklärte scheiden aßt das alles sınd einıge der negatıven Eın-
Ö: OT der Synode VO  S York, se1l in Evanston csehr drücke, VO  e} denen INa  e} lest. Es gehört den drama-wen1g Neues un: Bemerkenswertes ZESAYT worden: der
Wert der Zusammenkunft, die durch die tropische Hıtze tischsten Zwischenfällen, dafß einer der ehemaligen Prä-

sidenten des Weltrates, der lutherische Altbischot EivindLake Michigan, die miserable Akustik der riesigen erggraV, dem lutherischen Abendmahlsgottesdienst fern-McGaw-Halle und die Überladung des Programms be-
indert Wal, hätte NUur 1n den persönlichen Begegnungen blieb, weıl die Lutheraner seinem Vorschlag sich

eiıner Abendmahlsgemeinschaft verschlossen. So 1St VeCeT1I-gelegen. So ähnlich liest inNna  ' in vielen evangelıschen ständlıch, dafß der neugebildete 90köpfige Zentralaus-Zeıtschriften, und das „Deutsche Pfarrerblatt“ macht keıin
ehl daraus, da{fß die Kirchen durch dıe Berichte A2UuUsS schuÄfß, dem Z7wWwel Drittel Neulinge angehören, unmittelbar

nach der Weltkonterenz darüber beriet, wI1Ie INa  D inEvanston ıcht verpflichtet sejen. Zukunft nıcht machen dürfeDa 1st reilich für eın katholisches Organ nıcht leicht;
über diese offensichtlich infolge Überorganısatıon fehl-

Kirchenkonterenz berichten. Beklagt doch eın Begegnung MLE der Welr
Das wesentlichste Ergebnis 1St 1n der Tat, daß die Mıt-entschiedener Vorkämpfer der Sökumenischen Sache in

Deutschland w1e der Reformierte Wılhelm Nıesel, glieder des Weltrates beieinanderblieben un weıter
daß die mMinut1löse Programmgestaltung der Auswirkung sammenwachsen wollen Will 1119}  — die Bedeutung dieser

Tatsache würdigen, SO dart INa  ; reilıch nıcht die Berichtedes Heıiligen Gelistes keinen Kaum mehr gelassen habe Dıie
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